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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

Die Abgeordneten Zun Nationalrat Probst um Genossen haben am 150 Dezem­

ber 1989 unter der Zahl Zl. 4783/J-NR/1989 anmidl eine schrift+iche An­

frage betreffend die Förderung von Anstellungen in Internatiomlen Orga­

nisationen geridltet, welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1) Wieviele Interessenten haben sich bis heute für die ausgeschrie­

bene internationale Tätigkeit gemeldet? 

2) Gibt es in den vorstehenden internationalen Organisationen ein 

Kontingent für ästerreichische Staatsbürger und wo wurde dieses 

Kontingent bereits ausgeschöpft? 

3) Existiert ein ähnliches Programm für junge österreicher für den 

Europarat, hat österreich im Europarat ein bestimmtes Kontingent 

für ästerreichische Staatsbürger, ist dieses Kontingent bereits 

genützt? 

4) Welchen Verdienst erzielen jurge österreid1er und österreidle­

rinnen bei den oben stehenden Internationalen Organisationen 

bzw. beim Europara t?" 
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Ich beehre mim diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 

!!Al 1) Das Bun:1esninisterium für auswärtige Arl}elegenheiten führt seit 

1985 ein Programn durch, das die Entsendurq von jeweils zwei neu 

aufgenannenen Beamten zum Entwicklungsprogramm der Vereinten 

Nationen (UNDP) vorsieht, wodurch eine hausinterne Kapazität auf 

den Gebiet der international imner wichtiger werderrlen Entwick­

lungsaktivitäten aufgebaut wird. Dn BVA 1990 gelang es ersbnals, 

hiefür einen eigenen Budgetansatz zu erwirken. Die gleichzeitige 

geringfügi.ge Aufstocimng der ftir dieses Ausbildungsprogramn ein­

gesetzten r.1ittel enueglidlt es I nid1t rur das bisherige interne 

Prograrrm auszuweiten sorrlern darüber hinaus zu versuchen, der in 

letzter Zeit star){ zurUd~gegan:;enen österreichischen präsenz in 

den internationalen Organlsa tionen entgegenzmlirken. v1ie die 

praxis zeigt, erfolgen PersoralrekrutierUl)jen bei internationa­

len Organisa tionen vornehmlidl über das sogenannte "Junior Pro­

fessional Officers" (Jfü)-prograrnm, wodurch die Tätigkeit von 

Jungakadenikern in internationalen Organisa tionen während der 

ersten zwei bis drei Jahre von den Regierurqen der Entsende­

staaten finanziert wird. Bei guter Bewährun:r haben diese Jung­

akadaniker sehr gute Aussidlten, in den ständigen Personalstan:1 

dieser Organisa tionen überncmnen zu werden. 

FÜr das EIDe v.J. über die Medien bekanntgemachte Prograrnm zur 

Förderung der Entsendun:J ästerreidüscher Jungakademiker zu in­

ternatiornlen Organisationen - das sogenannte "erweiterte JJ?O­

programn " - haben sich bisher 83 österreicher gemeldet. Nach 

einer ersten AumvertüDJ der ein:regangenen Bewerbungen wurde im 

BumesministeriLm für aUS\v~irtige ]'.>11ge1egen1:1ei ten mit 44 Kan:1ida­

ten ein Vorgespräch geführt. Hit dem Europäischen Büro des Ent-
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wicklungsprcqrarnnes der Vereinten Nationen in Genf wurde Kontakt 

aufgenanrnen, um fachliche Interviews mit der vorselektierten 

Gruppe von 22 Kan:1idaten unter Beiziehung von Fachbeamten der in 

Frage kanmemen internationalen Organisationen durchzuführen. 

1990 ist daran gedacht, zusätzlich zum laufenden JPO-Prcqramm im 

Rahmen des UNDP die Entsendung von drei ästerreichischen Jung­

akadanikern an bestimmte internationale Organisationen für eine 

zweijährige Tätigkeit zu f inanziereno In den kanmenden Jahren 

ist geplant, dieses Prcqramm angesichts des großen Nachholbedar­

fes auszuweiten. Sdlwerpunktrnäßig wurden für das JPO-Prcqramm 

vorerst die nachstehenden internationalen Organisationen ausge­

wdhl t: UNDP (Entwiddungsprcqramn der Vereinten Nationen), UNEP 

(Unweltprcqramm der Vereinten Nationen), UNESCO (Organisation 

der Vereinten Nationen für Erziehung, wissenschaft um Kultur) 

um UNJV (Büro der Vereinten Nationen in Wien - Zentrum für So­

z iale Entwicklung um hunani täre Angelegenhei ten - Verbindungs­

büro in New York). 

In den zu 1) genannten internationalen Organisationen gibt es 

kein fixes Kontingent für österreichische Staatsbürger in Fonn 

eines Rechtsa1l'3prudles auf Aufnahme in die internationalen Se­

kretariate. Wohl aber gibt es :im Sinne des Grumsatzes der geo­

graphischen Vertretung Ridltlinien, wonadl bei der Aufnahme in 

den internationalen Dienst bei entsprechemer beruflicher um 

persönlid1er Qualifikation auch die Staatsbürgerschaft der Kan­

didaten :im Sinne dieser Richtzahlen Berücksichtigung fimet. 

..~ 
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Die österreichische Staatsbürger betrefferrlen Quoten sirrl im 

allgemeinen in den Internationalen Fachorganisationen (z.B.: 

FAD, UNESCO, ITU, W'IQ ect.) nicht ausgeschepft. In vielen Fällen 

werden nicht einnal die unteren RahnerMerte erreicht. 

Was die Vereinten Nationen betrifft, so ist darauf RÜc*sicht zu 

nehnen, daß für die aus dem regulären Budget bezahlten posi tio­

nen sämtliche UN Einhei ten in New York, Genf, Wienurrl Naircbi 

zusamneIlg'ezähl t werden, sodaß durch die relativ starke Präsenz 

österr. Beamter in den Wiener Sekretariatseinheiten der verein­

ten Nationen eine insgesamt dan Beitragsschlüssel entsprE.'Chenc1e 

Zr"1hl erzielt wird. 

13 ' r.t b' f'" .. . J ' '] " •• e11:11 .üuroparat .Jestenen :llr Jlm]e üster..I,:-c:10:-ler l\US01.OLlI'Bsmcg-

lid1keiten im Hahl1en des VOll Europa.rat fina.nzierten dreimonati­

gen Trai nee-Program.ns , von den jun_Je äs terreidüsche A1mdemiker 

wiederholt Gebrauch machen. Dieses Trainee-programm unterschei­

det sid1 jedoch dahirgeherrl von Jro-Programm der UN-organisatio­

nen, als im letzteren Fall die jUIlg'en Beamten in ein ordentli­

ches Anstellungsverhältnis bei der jeweiligen internationalen 

Organisation auEgenannen werden, dieser jedoch für die Dauer der 

(maximal 2-jährigen) Verwerrlun:J die AUsgaben an Gehältern urrl 

arrleren Spesen für den österreichischen Beamten ersetzt werden. 

Der Eurcpara t bietet jedoch die Mäglichkei t einer (nich t auf 

JUn:Jakani.ker beschränkten) ZurverfüguIlg'stellung ("Mise a dispo­

si Hon") durd1 den Mi tgliedsstaat. In diesen Fall ~'lird über 
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Einladung des Europarates ein Experte/Beamter dem 

Generalsekretariat des Europarates für die Durchführung einer 

konkreten Aufgabe bzw. eines Projektes zur Verfügung gestellt, 

wobei der Entsendestaat direkt für die anfallenden Gehalts- und 

sonstigen Spesen aufkommt. Der Europarat ist ~ier in die 

Personal- und Entlohnungsfragen nicht eingeschaltet. 

Der E:uroparat folgt bei der Aufnahme von Beamten in Dienst des 

Europaratssekretariates einer ähnlicher Praxis wie die 

Sekretariate der Internationalen Organisationen. Auch im 

Europarat werden z\vecks Berücksichtigung der geographischen 

Vertretung ge\'lisse Rahmemlerte uUfge.stellt. Die Österreich 

zugedachten Rahmem'lerte \':erden von österreichischen 

Staatsbürgern nicht voll ausgeschöpft. Insbesondere in den 

unteren Rängen besteht ein Interesse an der Einstellung 

qualifizierter Österreicher. 

Die österreichischen Jungakademiker werden die gleichen Bezüge 

wie die Beamten im ständigen Personalstand der betreffenden 

internationalen Organisation erhalten. Das Grundgehalt in der 

für JPO-Einsätze gewöhnlich vorgeschlagenen Gehaltsstufe - hiezu 

konunt: noch die nach Einsatzort unterschiedliche 

Kaufkraftausgleichszulage - beträgt ca. US $ 22.000 pro Jahr 

(d.s. ca. ÖS 260.000). 

Das dreilT10natige 'rrainee--Programrn beim Europarat sieht ein 

,Entgeld von FFr. 3.000, -- pro fvlonat vor. Im Falle der 

Zurverfügungstellung von österreich ischen Beamten oder Experten 

an den Europarat unterliegt die Entlohnungsregelung der jeweils 

individuell festgesetzten Vereinbarung zwischen der 

österreichischen Bundesregierung und dem Europaral:. 

für 
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